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RS OGH 1953/7/1 3Ob425/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1953

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §974

Rechtssatz

Die Entgegennahme eines Betrages für die Benützung einer Wohnung kann insbesondere dann nicht auf den Abschluß

eines Mietvertrages schließen lassen, wenn es sich um nur kurzfristige und vorübergehende Aufnahme in die

Wohnung handelt.
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